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EINWOHNERGEMEINDE  

          HÄRKINGEN         

  

 

 

 

           Baukommission  

 
 
 
 
 
 

    

Gemäss dem Grundeigentümerbeitragsreglement / Gebührenreglement der Einwohnergemeinde 
Härkingen werden nachstehend aufgeführte Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien 
von den Kanalisationsanschlussgebühren befreit. 
 
Damit diese bei der Berechnung der Baubewilligungsgebühr berücksichtigt werden können, sind 
die Kosten separat auszuweisen. 
 
 
 

Baukosten Total:   CHF __________________________ 
 
Photovoltaik-Anlage  CHF __________________________ 
 
Thermische Solaranlage CHF __________________________ 
 
Klein-Biogas-Anlage  CHF __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Ort und Datum: ...............................................Der Gesuchsteller: .............................................. 

 

 

Kontroll-Nr. ......................................... 

Grundbuch-Nr. ......................................... 

Strasse ......................................... 

Gebäude-Nr. ......................................... 

Baukosten Aufschlüsselung 


